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Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Solarpark Billingshausen“; 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

Prj. Nr. Bir19-0001 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 
nach Prüfung nimmt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt zum 
Bebauungsplan „Solarpark Billingshausen“ wie folgt Stellung:  
 
Bereich Landwirtschaft: 
 
Die grundsätzlichen Einwände wurden bereits in der Stellungnahme zur 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes dargelegt. Es wird auch an dieser Stelle nochmals darauf 
hingewiesen, dass im Plangebiet nicht „nur“ intensiver Ackerbau betrieben wird, son-
dern dass mindestens ¼ der überplanten Fläche nach biologischen Richtlinien bewirt-
schaftet wird und auch extensive Mischkulturen angebaut werden. 
 
Außerdem bitten wir um Beachtung der folgenden Punkte:  
Um die nachfolgende landwirtschaftliche Nutzung sicherzustellen, werden folgen-
de Forderungen gestellt:  
 

 Der Mutterboden darf von der Fläche nicht entfernt werden.  

 Die durch den Bau vorübergehend in Anspruch genommenen landwirtschaftlichen 
Flächen sind wieder in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Dazu sind 
auch die im Erdreich verlegten Kabel etc. zu entfernen.  

 Es sollte nach Vorgabe des § 35 Abs. 5 BauGB geprüft und geregelt werden, 
dass eine ausreichende Kaution hinterlegt ist, damit diese bei eventueller Insol-
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venz der Betreiber der Solaranlagen für das Weiterbewirtschaften bzw. für die 
Demontage verwendet werden kann. Empfehlenswert wäre eine Nachhaftungs-
klausel.  

 
 Auch die vorgesehenen Hecken/Bäume müssen nach der Nutzungsdauer der PV-

Anlage wieder entfernt werden können.  

Für den Betrieb der PV-Anlagen ist Folgendes zu beachten:  

 Der land- und forstwirtschaftliche Verkehr darf während und auch nach Abschluss 
der Baumaßnahmen vom Solarpark nicht behindert werden. Die Unterhaltsfrage 
und Baulast von evtl. beanspruchten Privat-, Wirtschafts- und Gemeindewegen 
bzw. -straßen muss geklärt werden.  

 Erdkabel, die durch landwirtschaftliche Flächen gelegt werden, sind so zu verle-
gen, dass die landwirtschaftlichen Flächen in ihrer Nutzung keinen Einschränkun-
gen unterliegen. Bei der Verlegung der Kabel ist darauf zu achten, dass vorhan-
dene Drainagen bzw. sonstige Leitungen nicht beschädigt werden. Sollten bei der 
Beanspruchung von landwirtschaftlichen Nutzflächen zum Beispiel Drainagen be-
schädigt werden, so sind diese Schäden wieder fachgerecht zu beheben.  

 Immissionen, hauptsächlich Staubimmissionen, die von umliegenden landwirt-
schaftlichen Flächen ausgehen, sind vom Betreiber zu tolerieren. Die benachbar-
ten Landwirte dürfen deswegen nicht zum Regress herangezogen werden oder 
Beschränkungen erfahren. Es wird empfohlen, dass die Tolerierung der Emissio-
nen aus der Landwirtschaft grundbuchrechtlich gesichert wird.  

 Die Möglichkeit der vielfältigen, fachgerechten, landwirtschaftlichen Nutzung ge-
mäß einer guten landwirtschaftlichen Praxis mit Düngung und Pflanzenschutz 
nach den jeweiligen strengen Grundlagen wird für das Sondergebiet gefordert. 
Die Mög-lichkeiten sind bereits zur Zeit sehr vielfältig, wie zum Beispiel Schafbe-
weidung, Mähgut für die Biogasanlage, Anbau von Kulturen für geschützte, selte-
ne Tiere und Pflanzen - weitere Varianten können sich in den nächsten Jahren 
noch entwickeln.  

 In den Planunterlagen ist lediglich ausgeführt, dass die Flächen nicht gemulcht 
werden dürfen, sondern die Pflege durch Schnittnutzung zu erfolgen hat. Hier hal-
ten wir eine konkrete Festlegung auf die Möglichkeiten der Verwertung der Auf-
wüchse für erforderlich, zum Beispiel als Heu oder Silage für Nutztiere, als Bio-
gassubstrat (Anlage in Birkenfeld vorhanden) oder als Nutzung durch Schafbe-
weidung. Letztere Nutzungsmöglichkeit sollte aus verschiedenen Gründen beson-
dere Beachtung finden:  

- Im Landkreis Main-Spessart gibt es vergleichsweise viele Schafe und auch 
viele größere Schafbestände in Haupterwerbsbetrieben. In den sich häufen-
den trockenwarmen Sommern besteht oftmals Futtermangel.  

- Die Flächen sind ohnehin eingezäunt, die Tiere finden in der sommerlichen 
Hitze Schatten und durch die Beweidung wird die Artenvielfalt gefördert. 

Die aus unserer Sicht vorteilhafte Pflege und Nutzung durch Schafe bedarf jedoch 
einer Berücksichtigung bei der Bauausführung, wie zum Beispiel:  

- ausreichend hohe Aufständerung der Module 

- Schutz der Leitungen vor möglichem Verbiss 
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Ausgleichsmaßnahmen:  

 
Von Seiten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt wird be-
grüßt, dass keine externen Ausgleichsflächen ausgewiesen wurden. Da allerdings der 
Umbau einer intensiv genutzten Ackerfläche zu extensiv genutztem Dauergrünland für 
die Flora und Fauna einen starken Anstieg der Individuen ermöglicht und die Flächen 
damit, trotz PV-Modulen, eine ökölogische Aufwertung erfahren, wie es in den vorlie-
genden Unterlagen des Büros Auktor des Öfteren zu lesen ist, kann vom AELF 
Karlstadt nicht nachvollzogen werden, warum überhaupt Ausgleichsflächen benötigt 
werden.  
 
Bereich Forsten:  
 

Das Planungsgebiet grenzt an mehreren Stellen an Wald bzw. an waldähnliche Struk-

turen an. Zwischen den Waldrändern und den Photovoltaikmodulen sind im Bebau-

ungsplan Sicherheitsabstände von 20 bzw. 30 Metern vorgesehen. Die jeweilige Breite 

der geplanten Abstandsstreifen orientiert sich dabei offensichtlich an der aktuellen Hö-

he der Waldrandbestockung, lässt aber deren künftige Höhenentwicklung unberück-

sichtigt. Mit Ausnahme der im Norden an das Planungsgebiet angrenzenden waldähn-

lichen Struktur (Biotop 6124-0193.2) ist zu erwarten, dass die an den Waldrändern 

stockenden Bäume in allen Fällen Endhöhen von rund 30 Metern erreichen werden. 

 

Zur Vermeidung von Sachschäden durch umstürzende Bäume sowie um einen even-

tuell, z.B. aus Gründen der Verkehrssicherung, notwendigen Holzeinschlag nicht zu 

behindern, halten wir es für erforderlich, die Abstandsstreifen zwischen den Waldrän-

dern und der um die Photovoltaikanlage geplanten Einzäunung generell auf mindes-

tens 30 Meter zu erweitern. Ausnahme ist das im Norden angrenzende Biotop. Ange-

sichts des wenig wuchskräftigen Standorts ist dort ein Abstand zur geplanten Einzäu-

nung von 20 Metern ausreichend. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. 

 

Bötsch 

Landw.-Amtsrätin 

 


